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Obligatorium und Grösse der Unterlegkeile

Es bestehen in landw. Kreisen immer noch Zweifel
über Obligatorium und Grösse der Unterlegkeile. Wir
rufen daher in Erinnerung, dass gem. Art. 86, Abs. 3

lit. b BAV die Unterlegkeile ab 1.1.1971 obligatorisch

sind.

Nach Art. 36, Abs. 2 BAV ist auf schweren
Motorwagen leicht zugänglich mindestens ein wirksamer

Unterlegkeil mitzuführen. Zudem ist nach Art. 66,

Abs. 4 BAV bei Anhängern (auch landwirtschaftlichen)

ein Unterlegkeil erforderlich, wenn das

Gesamtgewicht 750 kg übersteigt.

Gemäss Kreisschreiben vom 27.4.1971 des EJPD gelten

Unterlegkeile als wirksam, wenn sie bei

zweckmässiger Verwendung ein Wegrollen des voll be-

ladenen Fahrzeuges in Steigungen und Gefällen mit

Hartbelag bis 16% verhindern können. Die
Expertenkommission der Vereinigung der Chefs der kantonalen

Motorfahrzeugkontrollen hat dafür folgende
Richtlinien aufgestellt:

Typ: Länge: Breite: Höhe: Steigungs¬
mm mm mm winkel :

I 180 120 120 40°

II 285 150 170 40"

III 400 300 230 40°

Fahrzeuge:

bis 3,51

bis 16 t
über 16 t

Das genannte Kreisschreiben präzisiert zudem, dass

Unterlegkeile, welche diesen Richtlinien nicht
entsprechen, im Einzelfall auf ihre Wirksamkeit zu prüfen

sind. Ferner wird betont, dass Unterlegkeile aus
dauerhaftem und festem Material bestehen müssen

und dass die Unterseite gleitsicher sein muss und

keine Strassenschäden verursachen darf.
Da die obgenannte Typenaufgliederung nicht auf die
Bedürfnisse der Landwirtschaft abgestimmt ist, haben

die Sektion St. Gallen und der Landverband

(Genossenschaftsverband) St. Gallen einen Typ la (bis
9 t) entwickelt und diesen durch die
Motorfahrzeugkontrolle St. Gallen prüfen lassen. Er wird zum
Preis von Fr. 10.— + Porto) auch den Mitgliedern
anderer Sektionen vermittelt.

Adresse für die Bestellung: Landverband St. Gallen, Maschinenabteilung Teufenerstrasse 2, 9001 St. Gallen
Telefon 071 / 23 32 32

Mitglieder, wir benötigen eure Mitarbeit!

Ein grossangelegter Werbe-Feldzug

In der vorliegenden Nummer ist der 4-farbige
Werbeprospekt «Information über den SVLT» mitgeheftet.

Wir empfehlen unsern Mitgliedern und deren Söhne

diese Information aufmerksam zu lesen und sich

wieder einmal vor Augen zu führen, was der SVLT

alles für sie tut.

Alsdann nehme man den Prospekt sorgfältig heraus,

gebe ihn an ein Nicht-Mitglied weiter

und empfehle diesem, sich unsern Reihen anzu-
schliessen. Es genügt dafür die Beitrittserklärung
auszufüllen, herauszuschneiden und einzuschicken.

Wenn alle Mitglieder mitmachen, so können wir ohne
allzu grossen Aufwand den Stand des Mitgliederbestandes

beträchtlich erhöhen.

Wir danken für diese wertvolle Mitarbeit!

Schweiz. Verband für Landtechnik (SVLT)

Der Zentralpräsident: Der Direktor:
Hans Bächler Rudolf Piller

Ein Hinweis:
Jeder Landwirt, der die Zeitschrift «Schweizer
Landtechnik» nicht erhält, ist nicht Mitglied des SVLT.
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